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 Kollektivversicherteninformation 

Die folgende Kundeninformation gibt einen Ü berblick über die 
Identität der Versicherer und die wesentlichen Inhalte des 
Versicherungsvertrags (Art. 3 Abs. 3 des Bundesgesetzes 
über den Versicherungsvertrag [im Weiteren: «VVG»]). Die 
konkreten Rechte und Pflichten der versicherten Personen 
ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen, allfälligen 
Beitrittsformularen oder Versicherungsbestätigungen und 
aus den geltenden Gesetzesbestimmungen (VVG). 

1. Vertragspartner
Swisscard AECS GmbH, als Herausgeberin (im Weiteren: 
«Herausgeberin») von Charge- und Kreditkarten (im Weite-
ren: «Karte/-n»), hat mit dem nachfolgend genannten Versi-
cherer einen Kollektivversicherungsvertrag abgeschlossen,
der den versicherten Personen (siehe Ziff. 2) für die in den
Versicherungsbedingungen genannten Karten bestimmte
Leistungsansprüche (siehe Ziff. 3) gegenüber dem Versiche-
rer gewährt, nicht aber gegenüber der Herausgeberin. 

Versicherer und damit Risikoträger der nachfolgend aufge-
führten Deckungen ist: 

Allianz Assistance 
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung 
Wallisellen (Schweiz), mit Sitz am Richtiplatz 1 in 8304 Wal-
lisellen – im Weiteren: 
«Allianz Assistance» bzw. «der Versicherer»). 

Der Versicherer kann im Rahmen seiner Leistungserbrin-
gung Aufgaben an serviceerbringende Dritte delegieren. 

2. Versicherte Personen
Die versicherten Personen ergeben sich aus der Definition
auf Seite 3 der Versicherungsbedingungen.

3. Versicherte Risiken, Umfang des Versicherungs-
schutzes

Die versicherten Risiken und der Umfang des Versicherungs-
schutzes (inkl. Ausschlüsse zum Versicherungsschutz) so-
wie die einzelnen Versicherungsleistungen ergeben sich aus 
den Versicherungsbedingungen, insbesondere aus der Ü ber-
sicht über die Versicherungsleistungen (ab Seite 5). 

4. Wie berechnet sich die Prämie?
Prämienschuldnerin des Versicherers ist grundsätzlich die
Kartenherausgeberin als Versicherungsnehmerin. Für in den
Karten inkludierte Versicherungen trägt die Kartenherausge-
berin die Versicherungsprämie, soweit nichts anderes ver-
einbart wurde. Werden für den Hauptkarteninhaber kosten-
pflichtige optionale Versicherungsleistungen angeboten,
werden ihm die Prämien im Rahmen des Beitritts zu diesen
Versicherungen vorab ausdrücklich mitgeteilt. 

5. Welche Pflichten und Obliegenheiten haben die ver-
sicherten Personen?

Die Pflichten und Obliegenheiten sind im Detail in den Versi-
cherungsbedingungen sowie im VVG aufgeführt. Unter die 
wesentlichen Pflichten der versicherten Personen fällt bei-
spielsweise Folgendes: 
 Tritt ein Schadenfall ein, ist er dem Versicherer unverzüg-

lich zu melden. 
 Bei Abklärungen des Versicherers, z.B. im Schadenfall, ha-

ben die versicherten Personen mitzuwirken und alle not-
wendigen Unterlagen einzureichen (Mitwirkungspflicht). 

 Im Schadenfall sind die zumutbaren Massnahmen zur
Minderung und Klärung des Schadens zu ergreifen (Scha-
denminderungspflicht).

 Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, gegebenenfalls
die übrigen versicherten Personen (insbesondere die Zu-
satzkarteninhaber) über die wesentlichen Punkte des Ver-
sicherungsschutzes und die Obliegenheiten im Versiche-
rungsfall sowie über den Umstand, dass diese Versiche-
rungsbedingungen jederzeit bei Swisscard AECS GmbH, 
Neugasse 18, CH- 8810 Horgen bezogen oder im Internet 
unter www.swisscard.ch eingesehen werden können, zu
informieren. 

6. Dauer des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz besteht grundsätzlich, solange ein
wirksames Kartenverhältnis besteht. Besondere Bestim-
mungen zur zeitlichen Dauer des Versicherungsschutzes (je
nach versichertem Risiko) sind aus den Vertragsbedingun-
gen ersichtlich.

7. Änderung des Deckungsumfanges/ der Versiche-
rungsbedingungen

Der Versicherer und die Herausgeberin können die Versiche-
rungsbedingungen (inkl. Versicherungssummen) nach Mas-
sgabe der in den AVB (siehe dazu Ziffer III AVB 8) festgeleg-
ten Bestimmungen anpassen. 

8. Information über die Verarbeitung von Personenda-
ten

Der Versicherer verarbeitet Daten, die sich aus den Vertrags-
unterlagen oder der Vertragsabwicklung ergeben, und ver-
wendet diese insbesondere für die Bestimmung der Prämie, 
für die Risikoabklärung, für die Bearbeitung von Versiche-
rungsfällen, für statistische Auswertungen und für Marke-
tingzwecke. Die Daten werden persönlich bzw. physisch oder 
elektronisch gemäss den gesetzlichen Vorschriften erhoben, 
verarbeitet, aufbewahrt und gelöscht. Der Versicherer kann 
im erforderlichen Umfang Daten mit den an der Vertragsab-
wicklung beteiligten Dritten im In- und Ausland, insbeson-
dere der Herausgeberin, mit Mit- und Rückversicherern, Ser-
viceerbringern sowie in- und ausländischen Gesellschaften 
des Versicherers zur Bearbeitung austauschen bzw. über-
mitteln. Ferner kann der Versicherer bei Amtsstellen und 
weiteren Dritten sachdienliche Auskünfte, insbesondere über 
den Schadenverlauf, einholen. Die versicherte Person hat 
das Recht, beim Versicherer über die Verarbeitung der die 
versicherte Person betreffenden Daten die gesetzlich vorge-
sehenen Auskünfte zu verlangen. 
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 Versicherungsbedingungen für Charge- und Kreditkarten der Swisscard AECS GmbH 

I. Aufbau der Bedingungen / Einleitung /
Definitionen 

 I.) A Aufbau der Bedingungen 

Die Versicherungsbedingungen sind wie folgt aufgebaut: 

I. Aufbau der Bedingungen/Einleitung/Definitionen
II. Übersicht über die Versicherungsleistungen
III. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) 
IV. Besondere Versicherungsbedingungen (BVB) 
V. Versicherungsfall-Tabelle

In der Ü bersicht der Versicherungsleistungen werden ab-
schliessend und in Ergänzung zu den Allgemeinen und Be-
sonderen Versicherungsbedingungen die Leistungen im Ver-
sicherungsfall festgelegt. Im Widerspruchsfall hat die Ü ber-
sicht der Versicherungsleistungen Vorrang. 

Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen finden immer 
dann Anwendung, wenn die Besonderen Versicherungsbe-
dingungen keine andere Regelung vorsehen. Im Fall von Wi-
dersprüchen, gelten die Besonderen Versicherungsbedin-
gungen. 

Die Versicherungsfall-Tabelle listet schliesslich die im Versi-
cherungsfall einzureichenden Nachweise auf. Sie hat im Fall 
von Widersprüchen gegenüber den Allgemeinen und Beson-
deren Versicherungsbedingungen Vorrang. 

 I.) B Einleitung 

Swisscard AECS GmbH hat mit dem Versicherer einen Kol-
lektivversicherungsvertrag abgeschlossen, welcher Karten-
inhabern und sonstigen versicherten Personen gewisse Leis-
tungsansprüche gegenüber dem Versicherer gewährt, 
nicht jedoch gegenüber Swisscard AECS GmbH und/oder 
von ihr für die Abwicklung der Vertragsbeziehung beauf-
tragte Dritte. 
Der Hauptkarteninhaber ist verpflichtet, ggf. die übrigen ver-
sicherten Personen (insbesondere die Zusatzkarteninhaber) 
über die wesentlichen Punkte des Versicherungsschutzes 
und die Obliegenheiten im Versicherungsfall sowie über den 
Umstand, dass diese Versicherungsbedingungen jederzeit 
bei Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen 
bezogen oder im Internet unter www.swisscard.ch eingese-
hen werden können, zu informieren. 
Versicherungsfälle sind nach Kenntnisnahme des Versi-
cherungsanspruchs unverzüglich und direkt dem Versi-
cherer zu melden, da andernfalls u. U. Leistungskürzun-
gen erfolgen können. 

 I.) C Definitionen 

Auf männlich-weibliche Doppelformen wird zur besseren 
Lesbarkeit verzichtet. 

Die in diesen Versicherungsbedingungen genannten Be-
griffe haben folgende Bedeutung: 

Alternative Beförderung 
Ersatzbeförderung mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um 
vom ursprünglich gebuchten Ausgangsort zum ursprünglich 
gebuchten Zielort zu reisen. 

Ausland 
Alle Länder ausserhalb des Staatsgebietes, in dem die versi-
cherte Person ihren gewöhnlichen Wohnort hat. 
AVB 
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die für alle Ver-
sicherungsleistungen gelten (Teil III). 
BVB 
Die Besonderen Versicherungsbedingungen, die für die ein-
zelnen Versicherungsleistungen gelten (Teil IV). 
Hauptkarteninhaber 
Die Person, die bei der Herausgeberin eine Hauptkarte bean-
tragt hat und auf ihre Verantwortung und Rechnung Zusatz-
karten beantragen kann. 
Herausgeberin 
Swisscard AECS GmbH als Herausgeberin der Karten sowie 
von ihr für die Abwicklung der Kartenbeziehung beauftragte 
Dritte. 
Karte 
Charge- und/oder Kreditkarte der Herausgeberin. 
Karteninhaber 
Inhaber einer Karte.  
Mindestschadenhöhe 
Schadenbetrag, ab dem Versicherungsschutz besteht. 
Nahestehende Personen 
Ehepartner, eingetragene Partner oder Lebenspartner, Kin-
der, Eltern, Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder, 
Schwäger, Grosseltern, Enkelkinder und Kinder eingetrage-
ner Partner bzw. Lebenspartner. 
Öffentliche Verkehrsmittel 
Folgende für die öffentliche Personenbeförderung gegen Ent-
gelt amtlich zugelassene und fahrplanmässig verkehrende 
Verkehrsmittel zu Land, Wasser oder in der Luft: Eisenbahn, 
Strassenbahn, Untergrundbahn, Hochbahn, Omnibus, Schiff 
oder ein für den zivilen Luftverkehr zugelassenes Flugzeug 
sowie Taxis und Mietwagen, d.h. gegen Entgelt gemietete Au-
tomobile. 
Als öffentliche Verkehrsmittel im Sinne dieser Bedingungen 
gelten keine: 
 Schienenfahrzeuge in Vergnügungsparks oder ähnlichen

Anlagen;
 Skilifte; 
 Busse und Luftfahrzeuge, die im Rahmen von Rundfahr-

ten/Rundflügen (Abfahrtsort ist gleich Ankunftsort) ver-
kehren; 

 Luftfahrzeuge, deren Eigentümer oder Leasingnehmer der
Karteninhaber ist; 

 gemieteten (Charter-) Luftfahrzeuge (nicht Linienflug-
zeuge);

 Raumfahrzeuge, Militär-Luftfahrzeuge oder Luftfahr-
zeuge, für deren Betrieb Sonderzulassungen erforderlich
sind;

 sonstige Verkehrsmittel, die überwiegend zu Wohnzwe-
cken genutzt werden, z.B. Kreuzfahrtschiffe, Wohnmo-
bile, Wohnwagen, Hausboote etc.

Panne 
Als Panne gilt jedes plötzliche und unvorhergesehene Versa-
gen des versicherten Fahrzeugs infolge eines elektrischen 
oder mechanischen Defekts, der eine Weiterfahrt verunmög-
licht oder aufgrund dessen eine Weiterfahrt gesetzlich nicht 
mehr zulässig ist. Der Panne gleichgestellt werden: Reifende-
fekt, Treibstoffmangel, im Fahrzeug eingeschlossener Fahr-
zeugschlüssel oder entladene Batterie. Diebstahl, Verlust 
oder Beschädigung des Fahrzeugschlüssels oder Betankung 
mit falschem Kraftstoff gelten nicht als Panne. 
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Persönliche Gepäckstücke/ persönliches Reisegepäck 
Persönliche Gepäckstücke/persönliches Reisegepäck sind 
während der Reise von der versicherten Person für den Ei-
gengebrauch mitgeführte oder gekaufte Gegenstände, die 
üblicherweise von der versicherten Person am Körper getra-
gen werden. 
Reiseguthaben 
Betrag zur Entschädigung von Reisekosten im Zusammen-
hang mit dem versicherten Zweck bzw. für versicherte Leis-
tungen. 
Schadenregulierer 
Der in der Versicherungsfall-Tabelle jeweils genannte Versi-
cherer. 
Unfall 
Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von aussen auf ihren Körper einwirkendes Ereignis 
(Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung er-
leidet. 
Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstren-
gung an Gliedmassen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt 
wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt 
oder zerrissen werden. 
Versicherer 
Für alle Versicherungsleistungen mit Ausnahme der Rechts-
hilfe: 
AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), Zweigniederlassung 
Wallisellen (Schweiz). 
Nur für die Rechtshilfe: 
CAP Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG. 
Versicherte Person 
Der Hauptkarteninhaber bzw. Zusatzkarteninhaber einer 
Karte, sein Ehepartner, eingetragener Partner oder Lebens-
partner, der mit ihm in einem gemeinsamen Haushalt lebt, 
seine unterstützungsberechtigten Kinder und die seines Ehe-
partners, seines eingetragenen Partners oder Lebenspart-
ners bis zum Alter von 25 Jahren, ungeachtet der Tatsache, 
wo ihr Wohnort liegt. 
Versicherte Reise 
Als Reise gilt ein länger als einen Tag dauernder Aufenthalt 
an einem mindestens 30 km vom gewöhnlichen Wohnort ent-
fernten Ort, unter Ausschluss von Arbeitswegen. Für be-
stimmte Versicherungsleistungen ist der Versicherungs-
schutz auf Reisen im Ausland eingeschränkt. 
Versicherungsfall 
Das Ereignis, das einen unter die Versicherung fallenden 
Schaden verursacht. 
Versicherungssumme 
Höhe des maximalen finanziellen Leistungs- oder Entschädi-
gungsanspruchs gemäss Ü bersicht der Versicherungsleis-
tungen. 
Vorschüsse 
Bevorschussung von Schadensposten, die im Rahmen der 
Versicherung nicht gedeckt sind, und die von der versicher-
ten Person innerhalb eines Monats nach Bevorschussung 
oder der Rückkehr in den Wohnsitzstaat an den Versicherer 
zurückzuzahlen sind. 
Wohnort bzw. gewöhnlicher Wohnort 
Ort, an dem sich die versicherte Person in einem Kalender-
jahr mehrheitlich aufhält/aufgehalten hat. 
Wohnsitzstaat 
Land, in dem die versicherte Person ihren gewöhnlichen 
Wohnort hat. 
Zusatzkarteninhaber 
Die Person, der die Herausgeberin auf Antrag des Hauptkar-
teninhabers eine Zusatzkarte ausgehändigt hat.  
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II. Ü bersicht der Versicherungsleistungen

Übersicht der Versicherungsleistungen 

je Versicherungsfall und versicherte Person 

Versicherungssummen in CHF Geografi-
scher  
Geltungs-
bereich 

IV.) A Warenrückgabe-Versicherung* (Schadenversicherung) 

für unbeschädigte, betriebsbereite Waren ab CHF 60.–, 
wenn sie innert 90 Tagen nicht vom Verkäufer zurückgenommen werden 
pro Kauf 

1 000.– weltweit 

* Diese Leistungen sind vom Einsatz der Karte abhängig. 

Bei Fragen zu den Versicherungsleistungen helfen wir Ihnen gerne weiter. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center.  
(Ö ffnungszeiten Service-Center: Montag bis Freitag 08:00 - 18:00 Uhr) 
Bei Notfällen hilft Ihnen unsere 24h-Notrufzentrale Allianz Assistance. Diese erreichen Sie zu jeder Zeit und weltweit. 

Versicherer: 

AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Paris), 
Zweigniederlassung Wallisellen (Schweiz) 

Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen, 
Tel.: +41 44 283 38 39 

 info.ch@allianz.com, www.allianz-travel.ch
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III. Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

1 Wann beginnt und wann endet der Versiche-
rungsschutz? 

1.1 Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Erhalt der 
Karte durch den Karteninhaber und wird den versi-
cherten Personen gewährt, wenn das Kartenverhält-
nis zwischen dem Karteninhaber und der Herausge-
berin gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Herausgeberin wirksam besteht. Dies wird im 
Versicherungsfall vom Versicherer bei der Herausge-
berin überprüft. 

1.2 Der Versicherungsschutz für die einzelnen Leistungen 
kann zeitlich begrenzt sein. Bitte beachten Sie die An-
gaben in den BVB. Wenn der Versicherungsschutz 
zeitlich begrenzt ist, werden An- und Abreisetag je als 
ein Tag berechnet. 

1.3 Der Versicherungsschutz endet in jedem Fall mit der 
Beendigung des Kartenverhältnisses gemäss den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen der Herausgeberin. 
Für zu diesem Zeitpunkt bereits eingetretene Ereig-
nisse werden die Versicherungsleistungen auch dann 
noch erbracht, wenn der daraus entstehende Scha-
den erst nach Beendigung des Versicherungsschut-
zes eintritt. 

2 Wann besteht kein oder nur eingeschränkter 
Versicherungsschutz? 

2.1 Gleichartige Ansprüche 
Mit Ausnahme der Todesfall- und der Invaliditätsfall-
leistung der Verkehrsmittel-Unfallversicherung oder 
sonstiger Summenversicherungen gilt Folgendes: Hat 
die versicherte Person Anspruch aus einem anderen 
Versicherungsvertrag (freiwillige oder obligatorische 
Privat- oder Sozialversicherung), beschränkt sich die 
Deckung des Versicherers auf den Teil der Versiche-
rungsleistungen, der denjenigen des anderen Versi-
cherungsvertrages übersteigt. Die Kosten werden ins-
gesamt nur einmal erstattet. 

2.2 Leistungen Dritter 
Hat der Versicherer Leistungen für einen anderweitig 
versicherten Schaden erbracht, gelten diese als Vor-
schuss. Die Rückzahlung des Vorschusses erfolgt 
durch Abtretung der Ansprüche der versicherten Per-
son gegenüber dem leistungspflichtigen anderen Ver-
sicherer an den Versicherer. Die Abtretung erfolgt an-
stelle der Zahlung und hat für die versicherte Person 
befreiende Wirkung. 

2.3 Ausschlüsse 
Neben den in den BVB aufgeführten Einschränkungen 
und Ausschlüssen besteht grundsätzlich kein Versi-
cherungsschutz für Schäden: 

2.3.1 die vorsätzlich durch die versicherte Person herbeige-
führt wurden; 

2.3.2 die die versicherte Person durch oder während der 
vorsätzlichen Verübung eines Vergehens oder Verbre-
chens oder des vorsätzlichen Versuchs der Verübung 
eines Vergehens oder Verbrechens verursacht; 

2.3.3 infolge erklärter oder nicht erklärter Kriegs- oder Bür-
gerkriegsereignisse; 
Für die Verkehrsmittel-Unfallversicherung besteht je-
doch ein Leistungsanspruch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen im Ausland überraschend von 
Kriegs- oder Bürgerkriegsereignissen betroffen ist. 
Der Leistungsanspruch erlischt am Ende des 14. Ta-
ges nach Beginn eines Kriegs oder Bürgerkrieges auf 

dem Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte 
Person aufhält. Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in 
oder durch Staaten, auf deren Gebiet bereits Krieg 
oder Bürgerkrieg herrscht. Sie gilt auch nicht für die 
aktive Teilnahme am Krieg oder Bürgerkrieg. 

2.3.4 durch Kernenergie; 
2.3.5 die mittelbar oder unmittelbar verursacht oder mit-

verursacht wurden durch Vorfälle mit atomaren, bio-
logischen oder chemischen Substanzen; 

2.3.6 infolge von Naturkatastrophen, Terroranschlägen 
oder inneren Unruhen. Eine innere Unruhe liegt vor, 
wenn zahlenmässig nicht unerhebliche Teile der Be-
völkerung in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung 
störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalt ge-
gen Personen oder Sachen verüben. 

2.3.7 Ausgeschlossen sind zudem Kosten, die angefallen 
wären, wenn es nicht zum Versicherungsfall gekom-
men wäre. 

2.3.8 Embargo-Klausel 
Der Versicherungsschutz entfällt, soweit und sobald 
einer Leistung des Versicherers auf den Versiche-
rungsnehmer oder den Anspruchsberechtigten an-
wendbare Zwangsmassnahmen nach dem Bundesge-
setz über die Durchsetzung von internationalen Sank-
tionen (Embargogesetz vom 22.03.2002, SR 
946.231) entgegensteht. 
Den Zwangsmassnahmen nach dem Embargogesetz 
gleichgestellt sind von der Europäischen Union oder 
von den Vereinigten Staaten von Amerika verhängte 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. 
Embargos, sofern das europäische Recht im Einzelfall 
anwendbar ist und der der Leistungsverweigerung 
keine schweizerische Rechtsvorschrift entgegen-
steht. 

3 Was ist nach Eintritt eines versicherten Ereig-
nisses bzw. in einem Versicherungsfall zu tun? 
(Obliegenheiten) 
Ohne die Mitwirkung der versicherten Person kann 
der Versicherer keine Leistungsabklärung durchfüh-
ren und infolge seine Leistungen nicht erbringen. 
Folgende Obliegenheiten sind der versicherten Per-
son auferlegt (der versicherten Person gleichgestellt 
sind im Falle des Todes der versicherten Person dieje-
nigen Personen, die einen Anspruch auf das Todesfall-
kapital haben): 

3.1 Generell: 
3.1.1 nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung 

des Schadens zu sorgen; 
3.1.2 den Versicherer unverzüglich, unter Angabe aller Ein-

zelheiten, über einen Umstand, der eine Leistungs-
pflicht des Versicherers zur Folge haben könnte, voll-
ständig und wahrheitsgemäss zu unterrichten; 

3.1.3 dem Versicherer die in der Versicherungsfall-Tabelle 
(Teil V) genannten Unterlagen zuzusenden bzw. da-
rauf hinzuwirken, dass diese ausgestellt werden; 

3.1.4 dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 
Ursache und Höhe seiner Leistungspflicht zu gestat-
ten; 

3.1.5 Weisungen des Versicherers zu beachten; 
3.1.6 Dritte (z.B. Ärzte, andere Versicherer, Leistungsträger 

und Behörden) im Bedarfsfall zu ermächtigen, die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen; 
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3.1.7 den Versicherer über das Bestehen weiterer Versiche-
rungen, durch die Versicherungsschutz für den Versi-
cherungsfall besteht, sowie über dort geltend ge-
machte Ansprüche und erhaltene Entschädigungen 
sowie über die Ersatzpflicht anderer Dritter zu infor-
mieren; 

3.2 je nach versicherter Leistung: 
3.2.1 nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungs-

pflicht herbeiführt, unverzüglich einen Arzt hinzuzu-
ziehen; 

3.2.2 Anordnungen der Ärzte zu befolgen; 
3.2.3 sich von den vom Versicherer beauftragten Ärzten un-

tersuchen zu lassen; 
3.2.4 einen Unfalltod innert 48 Stunden zu melden, auch 

wenn der Unfall schon angezeigt wurde; 
3.2.5 dem Versicherer bei Geltendmachung einer Todes-

fallleistung nach einem Unfall das Recht zu verschaf-
fen, soweit zumutbar und für die Schadenregulierung 
erforderlich, eine Obduktion durch einen von ihm be-
auftragten Arzt vornehmen zulassen; 

3.2.6 Schäden durch strafbare Handlungen sowie durch 
Brand oder Explosion unverzüglich beim zuständigen 
Polizeiposten anzuzeigen und sich die Anzeige be-
scheinigen zu lassen; 

3.2.7 Gepäckverluste bei der örtlichen Polizei in unmittelba-
rer Nähe des Verlustortes innerhalb von 24 Stunden 
zu melden und ggf. dem Verkehrsunternehmen oder 
Hotel, bei dem das Gepäck aufgegeben wurde, unver-
züglich nach Schadenfeststellung mitzuteilen und 
sich dies schriftlich bestätigen zu lassen; 

3.2.8 alle notwendigen und verhältnismässigen Massnah-
men zur Wiedererlangung einer verloren gegangenen 
oder gestohlenen Sache sowie zur Identifizierung und 
gerichtlichen Verfolgung der schuldigen Person/en 
zu ergreifen. 

4 Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von 
Obliegenheiten? 
Wird eine nach Eintritt eines Versicherungsfalls zu er-
füllende Obliegenheit verletzt, verliert die versicherte 
Person ihren Leistungsanspruch bzw. ist der Versi-
cherer berechtigt, Leistungen zu kürzen oder abzu-
lehnen, es sei denn, sie hat die Obliegenheit weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt. 
Bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung 
behält die versicherte Person insoweit ihren Leis-
tungsanspruch, insofern die Verletzung weder Ein-
fluss auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch 
auf die Bemessung der Leistung gehabt hat. 

5 Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
Für Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist von fünf Jahren. Die Frist 
beginnt mit dem Eintritt des versicherten Ereignisses. 

6 Welches Gericht ist zuständig? 
6.1 Als Gerichtsstand für Klagen der versicherten Person 

bzw. des Anspruchsberechtigten stehen für Streitig-
keiten im Zusammenhang mit diesen Versicherungs-
bedingungen wahlweise zur Verfügung: 
– der Sitz der schweizerischen Zweigniederlassung

des Versicherers; 
– der zivilrechtliche schweizerische Wohnsitz oder

Sitz der versicherten Person bzw. des Anspruchs-
berechtigten.

6.2 Gerichtsstand für Klagen des Versicherers ist der zi-
vilrechtliche Wohnsitz der versicherten Person. 

6.3 Zwingende Gerichtsstandsbestimmungen bleiben in 
allen Fällen vorbehalten. 

7 Was ist bei Mitteilungen an den Versicherer zu 
beachten? 
Was gilt bei Adressänderung? 

7.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen müssen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) 
abgegeben werden. Sie sind an die auf Seite 5 aufge-
führte Kontaktadresse des Versicherers zu senden. 

7.2 Wurde dem Versicherer oder der Herausgeberin eine 
Adressänderung nicht mitgeteilt, ist der Versand ei-
nes eingeschriebenen Briefs an die letzte bekannte 
Adresse für eine Willenserklärung ausreichend, die 
der versicherten Person gegenüber abzugeben ist. Die 
Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem sie 
ohne die Adressänderung bei regelmässiger Beförde-
rung zugegangen wäre. 

8 Was gilt bei Anpassungen der Versicherungsbe-
dingungen? 
Änderungen dieser Bedingungen und der Versiche-
rungssummen können vom Versicherer und von der 
Herausgeberin (als Versicherungsnehmerin) verein-
bart werden. Sie werden dem Hauptkarteninhaber 
rechtzeitig und in geeigneter Form zur Kenntnis ge-
bracht. Sie gelten als von diesem genehmigt, sofern 
die Karte nicht zu einem Termin vor Inkrafttreten der 
Änderung gekündigt wird. Keine Pflicht zur Informa-
tion des Hauptkarteninhabers besteht bei Änderun-
gen der Bedingungen, die sich für die Versicherten 
nicht nachteilig auswirken können. 

9 Welches Recht findet Anwendung? 
Für diesen Vertrag gilt Schweizer Recht. Die Bestim-
mungen des Schweizerischen Bundesgesetzes über 
den Versicherungsvertrag (VVG) bleiben vorbehalten, 
insofern seine nicht zwingenden Vorschriften in die-
sen AVB nicht abgeändert worden sind. 

10 Ombudsmann der Privatversicherung und der 
Suva 
Der Ombudsmann der Privatversicherung und der 
Suva steht Versicherten als neutrale Schlichtungs-
stelle zur Verfügung. Der Ombudsmann hat nur bera-
tende und vermittelnde Kompetenzen und kann somit 
über keine Rechtsstreitigkeiten entscheiden. Diese 
sind den ordentlichen Gerichten vorbehalten. 

Kontaktadresse in der Deutschschweiz 
(Hauptsitz): 
Postfach 2646, CH-8022 Zürich 
Tel.: +41 44 211 30 90, Fax: +41 44 212 52 20 
E-Mail: help@versicherungsombudsman.ch

Succursale Suisse Romande: 
Chemin Des Trois-Rois 2, 
Case postale 5843 
CH-1002 Lausanne 
Tél.: +41 21 317 52 71, Fax: +41 21 317 52 70 
E-Mail: help@ombudsman-assurance.ch



- 8 -

Succursale Svizzera Italiana: 
Via G. Pocobelli 8,  
Casella postale  
CH-6903 Lugano 
Tel.: +41 91 967 17 83, Fax: +41 91 966 72 52 
E-Mail: help@ombudsman-assicurazione.ch

11 Wie geht der Versicherer mit Personendaten 
um? 
Der Versicherer ist befugt, die für die Vertrags- und 
Schadenabwicklung unmittelbar notwendigen Daten 
bei involvierten Dritten (z.B. der Herausgeberin) zu 
beschaffen und zu verarbeiten. Ebenso ist der Versi-
cherer im Rahmen der Vertrags- und Schadenabwick-
lung ermächtigt, bei derartigen Dritten sachdienliche 
Auskünfte einzuholen sowie in amtliche Akten Ein-
sicht zu nehmen. 
Der Versicherer verpflichtet sich, die derart erhalte-
nen Informationen vertraulich zu behandeln. Die Da-
ten werden physisch und/oder elektronisch aufbe-
wahrt. 
Falls erforderlich, werden die Daten an Dritte, na-
mentlich an Mit- oder Rückversicherer und an andere 
beteiligte Versicherer, an die serviceerbringenden Un-
ternehmen, die Herausgeberin sowie den Versicherer 
in der Schweiz und im Ausland weitergeleitet. Zudem 
können zur Durchsetzung von Regressansprüchen In-
formationen an andere haftpflichtige Dritte und deren 
Haftpflichtversicherungen weitergegeben werden. 
Der Versicherer ist berechtigt, Dritten, (namentlich 
zuständigen Behörden, Amtsstellen und der Heraus-
geberin), denen der Versicherungsschutz bestätigt 
wurde, die Aussetzung, Änderung oder Beendigung 
der Versicherung sowie die Ablehnung eines Versi-
cherungsfalls mitzuteilen.  
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IV. Besondere Versicherungsbedingungen (BVB) 

 IV.) A Warenrückgabe-Versicherung 

1 Was ist wann versichert? 
1.1 Versicherte Ware 

Versichert sind unbeschädigte und funktionstüchtige 
bewegliche Waren für den persönlichen Gebrauch ab 
einem Einkaufswert von CHF 60.–, die von einer ver-
sicherten Person gekauft und mindestens zu 50% mit 
ihrer Karte bezahlt wurden. 

1.2 Versicherungsdauer 
Der Versicherungsschutz beginnt mit der Ü bergabe 
der Ware beim Kauf und dauert 90 Tage, einschliess-
lich Transport zum endgültigen Bestimmungsort. Vo-
raussetzung für die Erbringung einer Leistung ist, 
dass der Versicherungsfall dem Versicherer spätes-
tens am nächsten auf den 90. Tag folgenden Werktag 
gemeldet wird. 

1.3 Versicherungsumfang 
Der Versicherungsfall tritt ein, wenn die versicherte 
Person versucht, innert 90 Tagen ab Ü bergabe der 
Ware diese, aus welchen Gründen auch immer, zu-
rückzugeben und der Verkäufer die Rückgabe nicht 
akzeptiert. 

1.4 Versicherte Leistungen 
Der Versicherer ersetzt den Preis, den die versicherte 
Person für die versicherte Ware gemäss dem auf der 
Monatsrechnung der Herausgeberin (inkl. Bearbei-
tungszuschlag bei Fremdwährungstransaktionen) 
oder dem Kassenbeleg ausgewiesenen Betrag gezahlt 
hat, bis zur in der Ü bersicht der Versicherungsleistun-
gen genannten Höhe. 

2 Was ist nicht versichert? (Ausschlüsse) 
Nicht versicherte Waren 
Neben den Ausschlüssen gemäss Ziffer 2.3 AVB be-
steht kein Versicherungsschutz für: 

2.1 Bargeld, Schecks, Reiseschecks, alle sonstigen Wert-
papiere (z.B. Wechsel, Briefmarken), Eintrittskarten, 
Tickets und andere Berechtigungsscheine; 

2.2 Tiere und Pflanzen; 
2.3 Lebens- und Genussmittel, Kosmetikartikel und Medi-

kamente; 
2.4 Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine und Pelze; 
2.5 Gegenstände mit überwiegendem Kunst- oder Liebha-

berwert sowie Antiquitäten; 
2.6 Mobiltelefone (Handys); 
2.7 Motorfahrzeuge und deren Teile; 
2.8 Aufnahmen jeglicher Art (z.B. Ton-, Foto-, Video-, Di-

gitalaufnahmen), Computer-Software und Bücher, 
sofern diese nicht ungeöffnet in der Originalverpa-
ckung eingesandt werden; 

2.9 medizinische Hilfsmittel (z.B. Brillen, Geräte, Prothe-
sen, Einrichtungen, Zubehör, Arzneimittel); 

2.10 Gegenstände, die Bestandteile von Haus, Wohnung, 
Büro, Autos etc. sind (z.B. Garagentoröffner, Alarman-
lagen); 

2.11 Aus- und Schlussverkaufsware; 
2.12 gebrauchte, reparierte, ausgebesserte oder umge-

baute Gegenstände; 
2.13 Immobilien (Grundstücke und Häuser); 
2.14 Dienstleistungen aller Art, einschliesslich der Dienst-

leistungen, die mit der versicherten Ware zusammen-
hängen (z.B. Installations- bzw. Einrichtungskosten, 

Garantien, Berechtigungen, Transport oder Mitglied-
schaften). 
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V. Versicherungsfall-Tabelle

Bitte beachten Sie im Versicherungsfall die Obliegenheiten gemäss Ziffer 3 der AVB (Teil III). 
Um den Versicherungsfall bearbeiten zu können, benötigt der Versicherer verschiedene Nachweise über den Eintritt des Scha-
dens, dessen Höhe etc. In der folgenden Tabelle sind die Unterlagen aufgelistet, die dem Versicherer eingereicht werden müssen, 
um schnellstmöglich eine Leistung zu erhalten. Natürlich müssen nur Nachweise für die Versicherungsleistungen eingereicht 
werden, die von der versicherten Person geltend gemacht werden. Fragen Sie im Zweifel bitte den Schadenregulierer, welche 
Nachweise erforderlich sind. 

Leistung Für die Leistung benötigte Unterlagen 

Allgemein • die Kontonummer

• vollständig und wahrheitsgemäss ausgefüllte Schadenanzeige

• Originalbelege (bei gleichzeitiger Bearbeitung durch Dritte sind Kopien ausreichend), aus denen der 
Kaufpreis und der Anschaffungstag für zu ersetzende Kosten ersichtlich sind, sowie der dazugehörige 
Kartenbeleg 

• Nachweis der Zahlung des verwendeten öffentlichen Verkehrsmittels/Tickets/Vertrags bzw. der 
Dienstleistung mit der Karte, sofern die Kartenzahlung Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist

• Name des behandelnden Arztes und dessen Entbindung von der Schweigepflicht

• Polizeibericht, sofern die Polizei hinzugezogen wurde

• Ihre Bankverbindung

• Nachweis, in welcher Höhe Dritte (z.B. Airline, andere Versicherer) Kosten übernommen haben

• Kopie der Monatsrechnung des Kartenkontos inkl. Umrechnungskurs bei Kosten, die in einer Fremdwährung 
entstanden sind 

Warenrückgabe-Versicherung 

Schadenregulierer: 

Allianz Assistance 

• schriftliche Bestätigung des Händlers, bei dem die Ware gekauft wurde, aus der die Ablehnung der
Rücknahme der gekauften Ware und der Grund dafür ersichtlich sind 

• bei Anerkennung eines Anspruches ist nach Aufforderung durch den Versicherer die versicherte Ware (wo 
nötig in Originalverpackung) innert 30 Tagen als Einschreiben einzusenden. Der Beleg des Einschreibens ist
als Nachweis für die Einsendung aufzubewahren, falls die Ware nicht beim Versicherer ankommt. 
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